
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung 
 

Vorlage Nr. 079/11 
 
 

Betreff: 
 

Rettungsdienst- Kündigung von Verträgen 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzaus-
schuss 

08.02.2011 Berichterstattung
durch: 

Herrn Kuhlmann 
Herrn Kramer 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
33 Feuerwehr/Rettungsdienst 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 079/11 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Rheine die Verwal-
tung zu beauftragen: 
  

a) die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Steinfurt und 
der Stadt Rheine über die Übertragung der Aufgaben nach dem Gesetz ü-
ber den Rettungsdienst vom 14.05.1982 (Anlage 1) seitens der Stadt 
Rheine zu kündigen, 

 
b) den öffentlich-rechtliche Vertrag vom 28.05.1993 zwischen dem Kreis 

Steinfurt und den Städten Emsdetten, Greven, Ibbenbüren, Lengerich, 
Ochtrup, Rheine und Steinfurt (Anlage 2) seitens der Stadt Rheine zu kün-
digen, 

 
c) bezogen auf die o. g. Verträge Neuverhandlungen mit dem Kreis Steinfurt 

aufzunehmen, mit dem Ziel, Verbesserungen für die Stadt Rheine in wirt-
schaftlicher und fachlicher Hinsicht zu erreichen.  

 
 
Begründung: 
  

Auf die Informationen zu diesem Themenkomplex gegenüber den Vorsitzen-
den der im Rat der Stadt Rheine vertretenen Fraktionen wird hingewiesen. 
Sofern Verhandlungen nicht zu einer Einigung zwischen dem Kreis Steinfurt 
und der Stadt Rheine führen, träte zum 01.01.2012 für die Stadt Rheine die 
gesetzliche Folge aus § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst 
(RettG) in Kraft, wonach Große kreisangehörige Städte Träger von Rettungs-
wachen sind.  

 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 
Öffentlich- rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Steinfurt und der Stadt 
Rheine 
 
Anlage 2 
Rettungsdienstvertrag 
 


